




Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordstemmen, 
12. Änderung, Bereich Rössing

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

1.0 Änderungserfordernis

Am Nordrand der Ortslage von Rössing besteht ein Bereich in
gemischter Nutzungszusammensetzung (Gärtnerei, Fahrschule,
einzelne Wohngebäude).

Für den westlich der Landesstraße L 410 gelegenen Gärtnerei-
betrieb sollen vielseitige Nutzungsmöglichkeiten gesichert
werden. Sie gehen über das hinaus, was üblicherweise in Be-
trieben, die im Außenbereich liegen, zulässig ist. Zu den
gärtnerischen sollen auch Handelsfunktionen aufgenommen wer-
den können. Notwendig ist die Einbeziehung in eine Baufläche.

Eine Umwandlung dieser Art lässt sich an diesem Standort ver-
treten, weil er von der bewohnten Ortslage abgerückt liegt,
und auch durch die Nähe zu den regionalen Hauptverkehrsstra-
ßen eine insgesamt günstige Verkehrslage gegeben ist. Der
Standort selbst ist allerdings durch die von den Straßen und
der Bahnlinie Göttingen-Hannover ausgehenden Immissionen vor-
belastet.

Das östlich der Landesstraße L 410 nördlich des "Kirschen-
brink" gelegene Grundstück, das sich in einer Lücke zwischen
zwei bestehenden Wohnhäusern befindet, soll mit diesen zusam-
men in die Bauflächendarstellung einbezogen werden. Damit
kann auch hier eine bauliche Nutzung erfolgen. Die Ausnutzung
der hier gegebenen Nutzungslücke soll auch unter dem Ziel er-
möglicht werden, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Dabei
sind die besonderen Bedingungen zu beachten, die durch die
Nachbarlage zur nördlich gelegenen Landesstraße L 460 beste-
hen.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Nordstemmen, 12. Ände-
rung, wird auf die veränderten Nutzungsanforderungen im nörd-
lichen Randbereich der Ortslage Rössing eingerichtet. Für
beide Bereiche wird die Darstellung "Gemischte Baufläche"
vorgesehen.



2.0 Landschaftsplanerische Einschätzung,
Eingriffsregelung

2.1 Beschreibung von Natur und Landschaft

Naturräumliche Gliederung

Die Ortslage von Rössing liegt im Naturraum "Leine-Talung",
innerhalb der "Kalenberger Lössbörde". Im Osten begrenzt das
Hildesheimer Bergland mit den Ausläufern des Hildesheimer
Waldes diesen Naturraum. Die Ortslage von Rössing befindet
sich in einem fließenden Übergang zur Leineniederung.

Geologie und Boden

Der Bereich von Rössing weist ausgedehnte Löss- und Lösslehm-
schichten der Börde auf. Es handelt sich um Boden hoher Güte,
und zwar um Schwarzerden bzw. Pseudogley-Schwarzerden. Die
Leistungsfähigkeit des Bodens ist insgesamt durch den hohen
Anteil an Ackerflächen und deren Bewirtschaftungsform (Schad-
stoffeintrag, Verdichtung, Erosion) stark eingeschränkt. 

Wasser

Oberflächengewässer stehen nicht an.
Die Grundwasserneubildungsrate ist gering mit < 100 mm/a, die
Gefährdung des Grundwassers ist mittel. Das Schutzpotenzial
der Grundwasserüberdeckung ist mittel.

Arten und Lebensgemeinschaften

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation wäre im Bereich
von Rössing ein Eichen-Hainbuchenwald feuchter kalkreicher
Böden in Durchdringung mit mesophilem Buchenwald. 

Die Flächen im westlichen Änderungsbereich werden intensiv
als Gärtnereigelände genutzt. Es gibt hier sowohl Wohngebäu-
de, Gewächshäuser, als auch Gehölzanzucht im Freigelände so-
wie geschotterte Bereiche für Zu- und Abfahrt und Kunden-
stellplätze. Eine flächige Laubgehölzpflanzung im Hangbereich
des Straßenseitenraums der L 460 und L 410 begrenzt das Ge-
lände nach Norden und Osten.

Das östliche Bearbeitungsgebiet ist durch eine unterschiedli-
che Nutzungsverteilung gekennzeichnet. Im westlichen Ab-
schnitt, nördlich des Änderungsbereiches, gibt es eine kleine
Obstwiese auf Extensiv-Grünland, und ein Wohngebäude mit ar-
tenarmen Rasen und Schotterfläche im Freibereich. Eine ausge-
dehnte Ackerfläche erstreckt sich nach Osten. Auf der Nord-
seite der Kirschenallee befindet sich ein weiteres Wohngebäu-
de mit Lagerhalle und Garten. Dieses Grundstück ist mit einem
dichten Baumbestand eingefasst. Eine flächige Laubgehölz-
pflanzung im Hangbereich des Straßenseitenraums der L 460 und
L 410 begrenzt das Gelände nach Norden und Westen. Die nach-
folgende Karte gibt einen Überblick zur räumlichen Verteilung
der Vegetations- und Nutzungsstrukturen.
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Im Gemeindegebiet von Nordstemmen gibt es kein Gebiet, das
zum europäischen Netz "NATURA" 2000 gehört (FFH-Gebiet). Wei-
terhin bestehen in den Änderungsbereichen keine Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder potenziell dafür ge-
eignete Flächen, es gibt hier auch keinen Nationalpark oder
ein Biosphärenreservat. Es gibt im Änderungsbereich oder dar-
an anschließend keine Naturdenkmale, geschützte Landschafts-
bestandteile oder Flächen, die nach §§ 28 a und b NNatG
schutzwürdig sind oder ein Ptenzial dafür besitzen.

Die Wertigkeit der Flächen ist unterschiedlich hoch. Die kom-
pakten Laubgehölzpflanzungen entlang der Straßen sowie die
flächigen Obstbaumbestände haben eine mittelhohe Wertigkeit
(Flächen liegen außerhalb des Änderungsbereiches). Die Ge-
hölzbereiche auf den Grundstücken im Änderungsbereich haben
nur eine geringe (- mittlere) Wertigkeit, da die Flächen zum
einen nur eine geringe Größe haben und zum anderen intensive
bzw. artenarme Nutzungstypen angrenzen. Ackerflächen, arten-
armer Rasen und die Gehölzanzucht in der Gärtnerei haben eine
geringe Wertigkeit, die versiegelten, überbauten und geschot-
terten Bereiche sind für den Naturschutz wertlos.

Der vorhandene Lebensraum Acker, im östlichen Abschnitt, so-
wie die intensiv genutzten Gärtnereiflächen lassen Rück-
schlüsse auf eine mögliche Fauna zu. Die Bereiche mit mittle-
rer Lebensraumbedeutung (Laubgehölzpflanzungen entlang der
Straßen sowie die flächigen Obstbaumbestände) sind wichtig
für verschiedenartige Tiergruppen wie Vögel, Kleinsäuger, Li-
bellen, Falter, da sie als kleinräumige bzw. lineare Struktu-
ren in einer meist intensiv genutzten Umgebung (Straßen, Ak-
ker, Gärtnerei) liegen. Diese Biotope dienen als Rückzugs-
raum, Verbindungselement, Trittstein und Nahrungsraum. Die
Bereiche mit geringer bis keiner Lebensraumbedeutung im Ände-
rungsbereich (Acker, Rasen, Schotterfläche, Baumschulflächen)
haben auch nur geringe Bedeutung für die Fauna. Diese Bewrei-
che sind Lebensraum für angepasste Vogelarten und für Insek-
ten, z.T. auch Falter.

Die für Flora und Fauna wichtigen Bereiche werden durch die
Planungen nicht berührt und lösen somit keine Beeinträchti-
gungen aus.

Landschaftsbild

Die Änderungsbereiche befinden sich am nördlichen Ortsrand
von Rössing. Die erhöhte Lage der Landesstraßen L 460 und L
410 und die dazugehörige Begrünung verhindern jegliche Ein-
sicht von Norden und von der L 410 in die Bereiche. Der Ände-
rungsbereich der Gärtnerei ist auch von anderen Seiten nicht
einsehbar, da entweder randliche Begrünungen bzw. Gewächshäu-
ser den Blick auf die Fläche verhindern. Der östliche Ände-
rungsbereich liegt auch in relativ geschützter Lage durch ge-
hölzpflanzungen auf den Grundstücken und entlang der Kir-
schenalle (Kirschenbrink).
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2.2 Eingriffsregelung

2.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Es werden die Maßnahmen bzw. Planungen dargestellt, mit denen
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens ver-
mieden und vermindert werden können.

Mit dem Geltungsbereich wird von den Strukturen, die eine
mittelhohe Wertigkeit für naturschutzfachliche Belange haben,
abgerückt, d.h. diese Strukturen werden durch die Planung
nicht berührt und verbleiben in ihrem Zustand. Es wird im
östlichen Bereich zu keinen zusätzlichen straßenbaulichen Er-
schließungen kommen, da die Straße "Kirschenbrink" schon aus-
gebaut ist und hier lediglich eine Baulücke geschlossen wird.

2.2.2 Kompensationserfordernisse

Die beabsichtigte bauliche Erweiterung am Nordrand von Rös-
sing beeinträchtigt in geringem Maße, hier v.a. Schutzgut Bo-
den, die Funktionen des Naturhaushalts. Bei der Bewertung und
Ausgleichsermittlung wird dazu des Kompensationsmodell des
NLÖ herangezogen. Für folgende Schutzgüter sind Beeinträchti-
gungen zu erwarten:

Schutzgut Boden

1. Die bauliche Erweiterung mit Handelseinrichtungen
auf dem Gärtnereigelände beeinträchtigt Funktionen des Boden-
haushalts. Der Bau eines neuen Gebäudes auf bisher nicht ver-
siegelten Flächen ist kompensationspflichtig, und zwar nach
folgendem Schema:

Grundfläche des Gebäudes und übrige Versiegelungen in qm x
0,3 =  Größe der Ausgleichsfläche in qm. 
Der exakte Ausgleich und die Kompensation dazu wird im nach-
folgenden Baugenehmigungsverfahren ermittelt, da die Größe
des Bauvorhabens nicht bekannt ist.

2. Eine weitere bauliche Ergänzung auf der östlichen
Teilfläche ist auf der Ackerfläche möglich. Offener Boden
wird teilweise zerstört, die Bodenfunktionen gehen verloren.
Die Beeinträchtigungen sind kompensationspflichtig und zwar
nach folgendem Schema:

Grundfläche der Versiegelungen (Gebäude, Zufahrten) in qm x
0,3 =  Größe der Ausgleichsfläche in qm. 
Der exakte Ausgleich und die Kompensation dazu wird im nach-
folgenden Baugenehmigungsverfahren ermittelt, da die Größe
des Bauvorhabens nicht bekannt ist.
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Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

1.
Werden durch den Bau von neuen Gebäuden auf dem Gärtnereige-
lände Gehölze (Bäume oder Sträucher) entfernt so sind diese
Eingriffe kompensationspflichtig. Der Ausgleich wird nach
folgendem Schema berechnet:

1.1
Laubsträucher und -hecken sowie Koniferenhecken sind im Ver-
hältnis 1:1 entsprechend der Fläche in qm auszugleichen.
Hierbei sind standortgerechte Laubsträucher bzw. Feldgehölze
anzupflanzen (Pflanzmaß 1 Gehölz pro 1,5 qm Anpflanzungsflä-
che).

1.2
Nadelbäume sind im Verhältnis 1:1 zu ersetzen, d.h. pro einem
entfernten Baum ist ein neuer Laubbaum 2. Ordnung oder ein
Obstbaum (Hochstamm) anzupflanzen. Dazu ist eine Fläche von
20 qm um den Baum herum dauerhaft offen zu halten und vor
Versiegelung und Überfahrung zu schützen.

1.3
Laub- und Obstbäume sind je nach Alter und Größe im Verhält-
nis 3:1 bzw. 5:1 auszugleichen, d.h. pro einem entfernten
Baum sind drei bzw. fünf neue Laubbäume 2. Ordnung oder Obst-
bäume (Hochstamm) anzupflanzen. Dazu ist eine Fläche von 20
qm um jeden Baum herum dauerhaft offen zu halten und vor Ver-
siegelung und Überfahrung zu schützen.

Erst im Baugenehmigungsverfahren kann jeweils exakt ermittelt
werden, inwieweit Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden.
Der Ausgleich ist ortsnah, am besten auf den Grundstücken
selbst, durchzuführen. 

2. Auf der östlichen Teilfläche befinden sich keine Ge-
hölzstrukturen, so dass eine Beeinträchtigung für dieses
Schutzgut hier nicht gegeben ist.

4.0 Ver- und Entsorgung

4.1 Frischwasser

Eine Versorgung der Änderungsbereiche mit Frischwasser er-
folgt durch die Erweiterung des vorhandenen Leitungsnetzes in
den Straßen.

4.2 Abwasser

Die Beseitigung der Abwässer aus dem Änderungsbereich erfolgt
ebenfalls durch den Anschluss an das bestehende Leitungsnetz
in der Straße.
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4.3 Oberflächenwasser

Beide überwiegend bebauten Änderungsbereiche führen ihr Ober-
flächenwasser dem in den angrenzenden Straßen verlaufenden
Kanalnetz zu. Dieses würde auch für bauliche Ergänzungen so
erfolgen müssen, zumal bekannt ist, dass der anstehende Boden
sehr bindig ist und daher für eine Versickerung schlecht ge-
eignet ist. Eine Ableitung von Oberflächenwasser auf das
Bahngelände ist nicht zulässig.

5.0 Immissionen

Durch die Lage zu dem umgebenden Verkehrswegen, Landesstraßen
410 und 460 sowie insbesondere durch die Nähe zur Bahnlinie
Göttingen-Hannover ergeben sich Immissionen in beiden Ände-
rungsbereichen.

Nach dem Schallimmissionsplan (1994) der Gemeinde, der in
seinen Annahmen weiterhin als zutreffend eingeschätzt werden
kann, ergibt sich in beiden Änderungsbereichen folgende Im-
missionssituation (vgl. dazu Anlage 2):

- In dem (westlichen) Bereich zwischen Bahnlinie und den 
Landesstraßen 410 und 460 ergeben sich tags (6.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr) wie auch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 
Geräuschpegel von 60 bis 65 dB(A) bzw. unmittelbar an 
die Bahnlinie angrenzend von 65 bis 70 dB(A). Für 
"Mischgebiete" sind nach DIN 18005 ("Schallschutz im 
Städtebau") schalltechnische Orientierungswerte von 
tags 60 dB(A) und nachts 50 dB(A) anzunehmen.
Das bedeutet für den Tagwert eine Überschreitung um bis 
zu 5 bzw. 10 dB(A); für den Nachtwert eine erhebliche 
Überschreitung von bis zu 15 dB(A), unmittelbar in Nähe 
der Bahn bis zu 20 dB(A).

-  In dem östlich der Landesstraße 410 gelegenen Änderungs-
bereich sind nach Schallimmissionsplan tags wie nachts 
Immissionspegel von 60 - 65 DB(A) - etwa in der westli-
chen Hälfte des Änderungsbereichs- und Pegel von 55 - 60
dB(A) in der östlichen Hälfte des Änderungsbereichs zu 
erkennen.

Nach den geltenden schalltechnischen Orientierungswerten
für Mischgebiete gem. DIN 18005, tags 60 dB(A) und 
nachts 50 dB(A) wäre der Tagwert in dem westlichen Teil-
bereich um 5 - 10 dB überschritten; im östlichen Teilbe-
reich um bis zu 5 dB(A).

Diesen Immissionen muss entgegengewirkt werden, um insbeson-
dere die Wohnnutzungen im Mischgebiet vor diesen Geräuschen
zu schützen. Dieses kann erfahrungsgemäß in derartigen Fällen
nur durch passive Schallschutzmaßnahmen erfolgen, weil aktive
Schallschutzmaßnahmen unmittelbar an den Verkehrswegen - wie
Schallschutzwände - wegen des hohen finanziellen Aufwands we-
der privat noch von der Gemeinde geleistet werden können.
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Die passiven Schallschutzmaßnahmen sollen sich in dem westli-
chen wie östlichen Änderungsbereich wegen der Überschreitun-
gen zum einen auf den Schutz der Freibereiche beziehen.  Sie
sollten massiv - etwa durch eine Mauer oder einen Holzzaun
ohne Öffnungen -  eingefriedet werden.

Zum anderen ist für die Gebäude selbst zu prüfen, ob sie ge-
rade in wohnbezogenen Aufenthaltsräumen und empfindlichen Bü-
rotrakten ausreichend Schallschutz bieten können.

Hierzu lässt sich nach allgemeiner Auffassung der Bauakustik
in Bezug auf DIN 4109 ("Schallschutz im Hochbau") feststel-
len, dass Gebäude üblichen Ausbaustandards, also keine Gebäu-
de in Leichtbauweise, bis zum Lärmpegelbereich III (60 - 65
dB(A)) in der Lage sind, für Aufenthalts-, Wohn- und Bürobe-
reiche ausreichend Schallschutz ohne besonders zusätzlichen
Aufwand bieten zu können.

Für die Änderungsbereiche bedeutet das, dass bis auf unmit-
telbar an der Bahnlinie und der L 460 gelegene Teilbereiche
mit üblichen Baustandards ausreichend Schallschutz zu errei-
chen ist. Für Bauvorhaben mit wohnbezogenen Aufenthaltsräumen
sowie Büroräumen, die innerhalb dieser Zonen errichtet wür-
den, wären besondere bauliche Aufwendungen an die Luftschall-
dämmung der Außenbauteile zu treffen.

Schwachpunkte sind in der Regel die Fenster, die im geöffne-
ten Zustand ihre schützende Wirkung verlieren. Hier wäre we-
gen der Immissionssituation Sorge zu tragen, dass bei den zu-
künftigen Gebäuden Fenster eingebaut werden, die auch im ge-
schlossenen Zustand gerade während der Sommerzeit Lüftung
bieten können (Fenster mit gedämpften Lüftungseinrichtungen).

Die in den Ausführungen angesprochenen Erfordernisse sind bei
Einzelbaugenehmigungen zu stellen.

Wenngleich die Gemeinde feststellt, dass durch die Lagebedin-
gungen in den Änderungsbereichen akustische Vorbelastungen
gegeben sind, soll dennoch nicht auf die Möglichkeiten der
baulichen Erweiterungen verzichtet werden weil,

- hier Ergänzungen im Siedlungsbestand vorgenommen werden
sollen

- es Möglichkeiten des passiven Schallschutzes gibt, hier
verträgliche Bedingungen zu erreichen.

7.0 Plandarstellungen, Flächenübersicht

Dem beabsichtigen Nutzungszweck entsprechend wird in den Än-
derungsbereichen Mischgebiet dargestellt. Die bisherige Dar-
stellung als Fläche für die Landwirtschaft wird damit aufge-
geben.

Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 1,88 ha.
Davon nimmt die westliche Teilfläche ca. 1,25 ha und die öst-
liche Teilfläche rd. 0,63 ha ein.
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8.0 Anregungen

8.1 Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat es Anregun-
gen gegeben, die der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am
03.04.2003 beraten und abgewogen hat. Das Abwägungsergebnis
ist als Anlage 3 dem Erläuterungsbericht beigefügt.

8.2 Beteiligung der TÖB's

Anregungen, die anlässlich der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange und der Nachbargemeinden vorgetragen wurden,
hat der Rat der Gemeinde am 03.04.2003 abgewogen. Anlage 3
des Erläuterungsberichtes enthält das Abwägungsergebnis.

8.3 Öffentliche Auslegung

Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregung
hat der Gemeinderat am 08.07.2003 abgewogen. Anlage 4 des Er-
läuterungsberichtes enthält dazu das Abwägungsergebnis.
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V e r f a h r e n s v e r m e r k e

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Nordstemmen hat in sei-
ner Sitzung am 29.11.2001 die Aufstellung der 12. Änderung
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am 22.08.2002 ortsüblich be-
kannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde
ausgearbeitet vom:
Planungsbüro SRL Weber, Spinozastraße 2, 30625 Hannover.

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 03.04.2003 dem
Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und des
Erläuterungsberichtes zugestimmt und die öffentliche Ausle-
gung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 08.04.2003
ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und
des Erläuterungsberichts haben vom 22.04.2003 bis einschließ-
lich 22.05.2003 gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Nordstemmen hat nach Prüfung der Anre-
gungen gemäß § 3 (2) BauGB die 12. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des Erläuterungsberichtes in seiner Sitzung
am 08.07.2003 beschlossen.

Genehmigung

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung
vom 07.10.2003 von der Bezirksregierung Hannover gem. § 6
BauGB genehmigt worden.

Inkrafttreten

Die Genehmigung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes
ist gemäß § 6 (5) BauGB am 19.11.2003 im Amtsblatt für den
Landkreis Hildesheim Nr. 48 bekannt gemacht worden. Die 12.
Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am   
19.11.2003 wirksam geworden.

Nordstemmen, den  25.07.2003

Siegel

gez. Bothmann
Bürgermeister


